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Langtitel
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StF: LGBI. Nr. 10/1998 (XVII. Gp. RV 237 AB 266)

Anderung
Nr. 42/2001 (DFB)

LGBI.

LGBIL.

Nr. 32/2001 (XV11I. Gp. RV 111AB 127)

LGBI.

Nr. 18/2005 (XVIII. Gp. RV 887AB 893)

LGBI.

Nr. 13/2006 (XIX. Gp. RV 9AB 25)

LGBI.

Nr. 53/2008 (XIX. Gp. RV 772AB 785) [CELEX Nr. 32002L0091]

LGBIL.

Nr. 7/2010 (XIX. Gp. RV 1266AB 1288)

LGBIL.

Nr. 11/2013 (XX. Gp. RV 388AB 653) [CELEX Nr. 32010L0031]

LGBL.

Nr. 79/2013 (XX. Gp. RV 783AB 799)

Praambel/Promulgationsklausel

Der Landtag hat beschlossen:

81
§2
§3
§ 3a
§4
§5
§6
§7

§11
§12
§13

§14
§15
§16
§17
§18
§19

I. Abschnitt
Allgemeines

Geltungsbereich

Begriffsbestimmungen

Zuléssigkeit von Bauvorhaben (Baupolizeiliche Interessen)
Bauerleichterungen bei besonders schiitzenswerten Bauten
Bauverordnung

Bebauungsweisen und Absténde

Schutzrdume

Bauprodukte

I1. Abschnitt
Anliegerleistungen

Grundabtretung fur éffentliche Verkehrsflachen
Kostenbeitrage fur AufschlieBungsmaRnahmen
Rechtsnatur der Kostenbeitrége, Verfahren

I11. Abschnitt
Sonstige Beschrankungen des Eigentumsrechtes

Duldung 6ffentlicher Einrichtungen
Zeitweise Benlitzung fremden Grundes
Pflege von Grundstiicken im Bauland

V. Abschnitt
Bauverfahren

Auskiinfte iber maRgebliche Bebauungsgrundlagen
Arten von Bauvorhaben

Geringfligige Bauvorhaben

Bauanzeige und Anzeigeverfahren

Baubewilligung und Bewilligungsverfahren
Erloschen der Baubewilligung

www.ris.bka.gv.at

Seite 1 von 18


http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20011004_42/LGBL_BU_20011004_42.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20010924_32/LGBL_BU_20010924_32.pdf
https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/B9FCC43A3C8ECEE6C1257CD0002B6728/$FILE/RV%20111,%2032-2001.pdf?Open
https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/B9FCC43A3C8ECEE6C1257CD0002B6728/$FILE/RV%20111,%2032-2001.pdf?Open
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20050218_18/LGBL_BU_20050218_18.pdf
https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/9B85DCD47E3CEBB3C1257CF500328632/$FILE/RV%20887%20Baugesetz%2018-2005.pdf?Open
https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/9B85DCD47E3CEBB3C1257CF500328632/$FILE/RV%20887%20Baugesetz%2018-2005.pdf?Open
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20060302_13/LGBL_BU_20060302_13.pdf
https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/2D4A9F605E2133BDC1257CF50032EECA/$FILE/RV%209%20Baugesetz%2013-2006.pdf?Open
https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/2D4A9F605E2133BDC1257CF50032EECA/$FILE/RV%209%20Baugesetz%2013-2006.pdf?Open
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20080529_53/LGBL_BU_20080529_53.pdf
http://www.e-government.bgld.gv.at/landesrecht/Kundmachungen.aspx?id=504
http://www.e-government.bgld.gv.at/landesrecht/Kundmachungen.aspx?id=504
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20100112_7/LGBL_BU_20100112_7.pdf
http://www.e-government.bgld.gv.at/landesrecht/default.aspx?landesrecht&amp;id=1018
http://www.e-government.bgld.gv.at/landesrecht/default.aspx?landesrecht&amp;id=1018
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20130206_11/LGBL_BU_20130206_11.pdf
https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/91A75B07A43BAB71C1257B0A0031CECE/$FILE/Stück%2006%20-%2006.02.2013%20-%2011%20RV.pdf?Open
https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/91A75B07A43BAB71C1257B0A0031CECE/$FILE/Stück%2006%20-%2006.02.2013%20-%2011%20RV.pdf?Open
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_BU_20131218_79/LGBL_BU_20131218_79.pdf
https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/91C994E455370D59C1257C45002E7B55/$FILE/RV%20783,%20zu%20Zahl%2020%20-%20480.pdf?Open
https://apps.bgld.gv.at/web/landesrecht.nsf/0/91C994E455370D59C1257C45002E7B55/$FILE/RV%20783,%20zu%20Zahl%2020%20-%20480.pdf?Open

RIS

§20
§21
§22
§23

§24
§25
§26
§27
§28
§29

§30
§31
§32
§33
§34
§35

Text

Abbruch von Geb&uden

Parteien

Dingliche Bescheidwirkung
Widmungskonformitéat von Altbauten

V. Abschnitt
Durchfihrung des Bauvorhabens und Bauaufsicht

Verantwortlichkeit des Bautragers

Bauuberprifung durch Organe der Baubehérde

Mangelhafte und nichtgenehmigte Baufiihrung
Fertigstellungsanzeige, SchluRiberpriifung, Beniitzungsfreigabe
Baugebrechen

Nachtrégliche Vorschreibung von Auflagen

V1. Abschnitt
Baubehorden und SchluBbestimmungen

Baubehdrden

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde
Mitwirkung der Bundespolizei
Nichtigerklarung von Bescheiden

Strafen

Inkrafttreten und Ubergangsbestimmungen

I. Abschnitt
Allgemeines

81
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt das Bauwesen im Burgenland.

(2) Vom Geltungsbereich dieses Gesetzes sind ausgenommen:

1. Verkehrswege,

2. Anlagen, flr die Bewilligungen nach den abfallrechtlichen Vorschriften erforderlich sind,

3. Bauten, die vorlbergehenden Zwecken dienen und den veranstaltungsrechtlichen Vorschriften
unterliegen,

4. Bauwerke im Zusammenhang mit Ver- und Entsorgungsleitungen, ausgenommen Gebdude und
Abwasserreinigungsanlagen,

5. militarische Bauwerke, ausgenommen Gebdude,

6. Bauwerke, ausgenommen Gebdude, flr die Bewilligungen nach den wasserrechtlichen,
forstrechtlichen oder schifffahrtsrechtlichen Vorschriften erforderlich sind,

7. Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen bis 5 kW Engpassleistung, die bei Geb&uden der
Gebéudeklassen 1 und 2 parallel zu Dach- oder Wandflachen auf diesen aufliegen oder in diese
eingeflgt sind.

§2
Begriffsbestimmungen

Landesrecht Burgenland

(1) Bauwerke oder Bauten sind Anlagen, die mit dem Boden in Verbindung stehen und zu deren
fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind.

(2) Geb&ude sind tberdeckte, allseits oder uberwiegend umschlossene Bauwerke, die von Personen
betreten werden kdnnen. Folientunnel gelten nicht als Geb&ude.

(3) (entfllt mit LGBI. Nr. 53/2008)
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(4) Bauvorhaben sind die Errichtung, die Anderung oder der Abbruch von Bauwerken und damit im
Zusammenhang stehende MaBnahmen die baupolizeiliche Interessen beriihren sowie Niveauanderungen
im Bauland, wenn diese die Hohe von 1m und eine Flache von 100 m2 uiberschreiten.

(5) Ein Baugrundstiick besteht aus einem Grundstiick oder mehreren Grundstiicken, die fir
Bauvorhaben vorgesehen und geeignet sind.

(6) Bauwerber im Sinne dieses Gesetzes ist derjenige, in dessen Auftrag und auf dessen Kosten
Bauvorhaben ausgefiihrt werden. Ist der Bauwerber nicht der Grundeigentimer des Baugrundstiickes
dann ist fur Antrdge nach §§ 16 bis 18 die Zustimmung des Grundeigenttimers erforderlich.

(7) Der Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes ist der auf den einschlagigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruhender Entwicklungsstand fortschrittlicher bautechnischer Verfahren, Einrichtungen
und Bauweisen, deren Funktionstlchtigkeit erprobt oder sonst erwiesen ist.

(8) Unter Beeintrachtigungen der Nachbarn im Sinne des § 3 Z 5 sind Einwirkungen durch L&rm,
Geruch, Rauch, Staub, Erschiitterungen und dergleichen zu verstehen; dazu zéhlen nicht
Gerduscheinwirkungen von Kinderspielplatzen, Kinderbetreuungseinrichtungen oder Schulen fir
Schulpflichtige.

83
Zulassigkeit von Bauvorhaben
(Baupolizeiliche Interessen)

Bauvorhaben sind nur auf fur die Bebauung geeigneten Grundstiicken zuldssig, wenn sie

1. dem Flachenwidmungsplan, dem Bebauungsplan/Teilbebauungsplan oder den
Bebauungsrichtlinien nicht widersprechen,

2. den Bestimmungen dieses Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen
entsprechen,

3. nach MaRgabe des Verwendungszwecks dem Stand der Technik, insbesondere bezuglich
a) Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,
b) Brandschutz,
¢) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,
d) Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit,
e) Schallschutz,
f) Energieeinsparung und Warmeschutz
entsprechen.

4. das Orts- oder Landschaftsbild nicht wesentlich beeintrachtigen,

5. durch ihre bestimmungsgemdRe Beniitzung eine Geféhrdung oder das ortsibliche Ausmal
Ubersteigende Beeintrachtigungen der Nachbarn nicht erwarten lassen sowie

6. verkehrsmalig erschlossen sind und ihre Ver- und Entsorgung gewahrleistet ist.

§3a
Bauerleichterungen bei besonders schiitzenswerten Bauten

Bei Anderung von unter Denkmalschutz stehenden Bauten sowie von Kellergebduden im Sinne des
8§13 Abs.2 zweiter und dritter Satz sowie 8§13 Abs.3 der Verordnung der Burgenlandischen
Landesregierung vom 8. Juni 1977, mit der ein Entwicklungsprogramm fiir das ,,Untere Pinka- und
Stremtal erlassen wurde, LGBI. Nr. 22, zuletzt gedndert durch die Verordnung LGBI. Nr. 32/2000, kann
die Baubehorde auf Grund der ortlichen Verhéltnisse unter Beriicksichtigung der jeweiligen Verwendung,
der GroRRe, der Lage, der Art und der Umgebung des Bauwerkes Ausnahmen von den Bestimmungen des
Abschnittes I. sowie der auf dessen Grundlage erlassenen VVerordnungen hinsichtlich

1. der Bauprodukte,

2. der barrierefreien Gestaltung,

3. des Warme-, Schall- und Brandschutzes,

4. der Raumhdhe und Raumgréiie und

5. der Fenster, Belichtungsflachen und Offnungen
zulassen, wenn die Sicherheit von Personen hiedurch nicht geféhrdet wird und die Einhaltung der in
Betracht kommenden Bestimmungen aus Denkmalschutzgriinden technisch unmdglich ist oder einen
unverhéltnismalig hohen Mehraufwand erfordern wiirde.
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84
Bauverordnung

(1) Die Landesregierung hat nach MaBRgabe der im § 3 Z 3 bis 6 festgelegten Kriterien die n&heren
Vorschriften tber die Zulassigkeit von Bauvorhaben durch Verordnung zu regeln (Bauverordnung). Diese
hat auch Mindestanforderungen fiir Wohnhausanlagen zu enthalten. Die Landesregierung kann in einer
solchen Verordnung auch technische Richtlinien und Bestimmungen, die aus den Erkenntnissen der
Wissenschaften und den Erfahrungen der Praxis abgeleitet werden und von einer fachlich hiezu berufenen
Stelle herausgegeben worden sind, fiir verbindlich erklaren. In dieser Verordnung kénnen auch néhere
Vorschriften tiber Ausstellung, Form und Inhalt des Energieausweises sowie eine Ubermittlung der Daten
des Energieausweises an die Statistik Austria getroffen werden. Das Amt der Landesregierung kann die
nicht personenbezogenen Daten des Energieausweises automationsunterstiitzt verwenden, soweit dies zur
Verfolgung energiepolitischer Ziele erforderlich ist. Weiters hat die Landesregierung in dieser
Verordnung ndhere Vorschriften Uber die Einrichtung eines unabhdngigen Kontrollsystems fir die
Ausstellung von Energieausweisen festzulegen.

(2) In dieser Verordnung hat die Landesregierung unter Bedachtnahme auf jene technischen
Richtlinien und Bestimmungen, die die barrierefreie Gestaltung von Bauvorhaben betreffen, sowie unter
Beachtung des Abs. 4 Mindestanforderungen flr die barrierefreie Gestaltung der nachstehend angefiihrten
Bauvorhaben festzulegen, sodass die fiir Bewohnerinnen und Bewohner, Besucherinnen und Besucher,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kundinnen und Kunden bestimmten Teile auch fir Kinder, &ltere
Personen und Personen mit Behinderungen gefahrlos und tunlichst ohne fremde Hilfe zuganglich sind,
wobei diese Mindestanforderungen auch bei Umbau-, Zubau- und Sanierungsmanahmen der im Sinne
der Z 1 bis 12 gewidmeten Raumlichkeiten einzuhalten sind:

1. Bauten fiir 6ffentliche Zwecke (zB Behorden und Amter),

2. Bauten fur Bildungszwecke (zB Kindergérten, Schulen, Hochschulen,
Volksbildungseinrichtungen),

. Veranstaltungsstatten,

. Hotels und Gaststatten,

. Handelsbetriebe mit Konsumgiitern des taglichen Bedarfes,
. Banken,

. Gesundheits- und Sozialeinrichtungen,

. Thermalbader, Kuranstalten, Hallenb&der,

. Arztpraxen und Apotheken,

10. offentliche Toiletten,

11. Wohnheime und Wohnh&user im Sinne des §3 Z4 und 7 des Burgenlandischen
Wohnbauférderungsgesetzes 2005, LGBI. Nr. 1/2005, in der jeweils geltenden Fassung, fiir die
um Férderung angesucht werden soll, sowie

12. sonstige Bauten, die allgemein zugénglich und fir mindestens 50 Besucherinnen und Besucher
oder Kundinnen und Kunden ausgelegt sind.
(3) Zur Erfllung dieser Mindestanforderungen missen
1. bei den in Abs. 2 Z 1 bis 8 sowie Z 12 genannten Bauvorhaben:

a) mindestens ein Eingang, und zwar der Haupteingang oder ein Eingang in dessen unmittelbarer
Néhe, stufenlos erreichbar sein,

b) in Verbindungswegen Stufen, Schwellen und dhnliche Hindernisse grundsétzlich vermieden
werden; unvermeidbare Niveauunterschiede sind durch entsprechende Rampen, Aufzlige oder
andere Aufstiegshilfen zu Uberwinden oder auszugleichen,

¢) notwendige Mindestbreiten fir Gange und Turen eingehalten werden,

d) eine dem Verwendungszweck entsprechende Anzahl von behindertengerechten Sanitarrdumen
eingerichtet werden sowie

e) eine dem Verwendungszweck entsprechende Anzahl von behindertengerechten Stellplatzen
fiir Personenkraftwagen vorgesehen werden;

2. bei den in Abs. 2 Z 9 und Z 10 genannten Bauvorhaben die in Abs. 3 Z 1 lit. a bis d aufgez&hlten
Mindestanforderungen eingehalten werden;

3. bei den in Abs. 2 Z 11 genannten Bauvorhaben:

a) mindestens ein Eingang, und zwar der Haupteingang oder ein Eingang in dessen unmittelbarer
Néhe, stufenlos erreichbar sein,

© 00 NO Ol AW
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b) in Verbindungswegen Stufen, Schwellen und &hnliche Hindernisse grundséatzlich vermieden
werden; unvermeidbare Niveauunterschiede sind durch entsprechende Rampen, Aufziige oder
andere Aufstiegshilfen zu tGiberwinden oder auszugleichen,

¢) notwendige Mindestbreiten der Gé&nge und Tiren, insbesondere bei den gemeinsamen
Anlagen sowie der Wege in den AuBenanlagen eingehalten werden, sowie

d) bei mehr als sechs Wohneinheiten in einem Wohnhaus

aa) mindestens ein behindertengerechter Stellplatz fir Personenkraftwagen fur jeweils zehn
angefangene Wohneinheiten vorgesehen werden,

bb) die stufenlose Erreichbarkeit von mindestens einem Drittel der Wohneinheiten oder der
Einbau eines rollstuhlgerechten Personenaufzuges vorgesehen werden, wobei der
Personenaufzug auf allen Ebenen niveaugleich erreichbar sein muss und die
Aufstellflachen vor den Lifttiiren ebenfalls rollstuhlgerecht dimensioniert sein missen,
sowie

cc) das unter sub.lit. bb angefiihrte niveaugleich erreichbare Drittel der Wohneinheiten bzw.
ein Drittel der Wohneinheiten in den Wohnhausanlagen, in denen ein rollstuhlgerechter
Personenaufzug im Sinne der sub.lit. bb eingebaut ist, dahingehend behindertengerecht
ausgestaltet sein, dass jedenfalls die notwendigen Mindestbreiten der Génge und Tdren
eingehalten werden und die Schaffung eines Sanitdrraumes mit ausreichenden
Bewegungsflachen durch Herausnahme einer nicht tragenden Zwischenwand méglich ist.

(4) Bei Umbau-, Zubau- und SanierungsmafRnahmen ist von den Mindestanforderungen nach Abs. 2
und 3 abzusehen, wenn das Verhéltnis der Kosten zur Herstellung der Barrierefreiheit im Vergleich zu
den Gesamtkosten unangemessen erscheint oder wenn hiedurch unbillige Hértefélle entstehen. Von den
Mindestanforderungen betreffend die Errichtung barrierefreier Stellplatze fiir Personenkraftwagen ist
abzusehen, wenn deren Errichtung auf Eigengrund entweder auf Grund der GrundstiicksgroRe oder
Bebauungsweise nicht mdglich oder auf Grund der Lage des Bauvorhabens, zB in einer Fulgéngerzone,
nicht zweckmagig ist.

§5
Bebauungsweisen und Abstande

(1) Sofern Bebauungsplane/Teilbebauungspléane oder Bebauungsrichtlinien nicht vorliegen, hat die
Baubehdrde unter Berlicksichtigung des Baubestandes und des Ortsbildes flir ein Baugrundstiick eine der
folgenden Bebauungsweisen zuzulassen:

1. geschlossene Bebauung, wenn die Hauptgeb&dude in geschlossener Strallenfront beidseitig an die
seitlichen Grundstiicksgrenzen anzubauen sind,

2. halboffene Bebauung, wenn die Hauptgebdude an einer seitlichen Grundstiicksgrenze anzubauen
sind und gegen die andere seitliche Grundstiicksgrenze ein Abstand von mindestens 3 m
einzuhalten ist,

3. offene Bebauung, wenn gegen beide seitlichen Grundstiicksgrenzen ein Abstand von mindestens
3 m einzuhalten ist.

Fur die offene Bebauungsweise ist eine Grundstiicksbreite von mindestens 15 m erforderlich.

(2) Bei allen Bebauungsweisen ist vom Hauptgebdude gegen die hintere Grundstlicksgrenze ein
Mindestabstand von 3 m einzuhalten. In der seitlichen und hinteren Abstandsflache sind Nebengeb&dude
und andere untergeordnete Bauten bis zu einer AulRenwandhdhe von 3 m, bezogen auf das verglichene
Gelédnde, und mit einer Dachneigung von hdchstens 45° zuldssig, sofern die maBgeblichen
baupolizeilichen Interessen nicht verletzt werden.

(3) Die Baubehorde kann in Ausnahmefédllen unter besonderer Beriicksichtigung des
Anrainerschutzes, der Baugestaltung und der ortlichen Gegebenheiten abweichend von den
Bestimmungen der Abs.1 und 2 die Abstdnde von Bauten zu den Grundstiicksgrenzen durch die
Festlegung von vorderen, seitlichen und hinteren Baulinien bestimmen, die auch als zwingende Baulinien
festgelegt werden konnen. Baulinien sind die Grenzlinien, innerhalb derer Bauten errichtet werden
durfen; zwingende Baulinien sind jene Grenzlinien, an die anzubauen ist.

(4) Wenn das Ortshild und die Sicherheit von Personen und Sachen nicht beeintréchtigt werden,
kann die Baubehorde das VVorspringen untergeordneter Bauteile, wie zB Erker, Balkone, Dachvorspriinge,
Schutzdécher, Freitreppen, Terrassen und dergleichen uber die Baulinie genehmigen.

Fallen StraBenfluchtlinie und Baulinie zusammen, dirfen
1. Hauptgesimse, Dachvorspriinge und dergleichen nur bis 0,50 m und
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2. Erker, die nicht breiter als ein Drittel der Geb&udefrontlange sind, und
Sonnenschutzeinrichtungen und dergleichen bis 1,50 m

Uber die Baulinie vorspringen.

(5) Die Bauteile nach Abs. 4 miissen

1. im Bereich des Gehsteiges bis zu 0,60 m vor Beginn der Fahrbahn mindestens 2,80 m tber dem
Gehsteig,

2. im Bereich von 0,60 m bis zu Beginn der Fahrbahn mindestens 4,50 m {ber dem Niveau der
Fahrbahn und

3. im Bereich der Verkehrsflache mindestens 4,50 m {iber dem Niveau der Fahrbahn liegen.

(6) Wenn das Ortshild, die Verkehrssicherheit und die Sicherheit von Personen und Sachen nicht
beeintrachtigt werden, kann die Baubehdrde fir eine nachtragliche Warmeddmmung ein Unterschreiten
der in Abs. 1 und 2 angefiihrten Abstdnde zu den Grundstiicksgrenzen sowie ein Vorspringen dber die
Baulinie genehmigen.

86
(Anm.: entfallen mit LGBI. Nr. 11/2013)

87
Bauprodukte

Fir Baufuhrungen durfen nur geeignete und dem Stand der Technik entsprechende Bauprodukte
verwendet werden. Als geeignet gelten jedenfalls jene Bauprodukte, die nach den bauprodukte- und
akkreditierungsrechtlichen Bestimmungen zugelassen sind.

I1. Abschnitt
Anliegerleistungen

88
Grundabtretung fur 6ffentliche Verkehrsflachen

(1) Die Eigentimer von Grundstiicken haben Grundfl&chen, die als Bauland, als Verkehrsflache oder
als Grunflache-Hausgérten im Sinne des Burgenlandischen Raumplanungsgesetzes, LGBI. Nr. 18/1969,
in der jeweils geltenden Fassung, gewidmet sind, und die fur die Aufschliefung von Baugrundstiicken
oder zur Verbreiterung bestehender offentlicher Verkehrsflachen benétigt werden, nach Maligabe der
folgenden Bestimmungen in das 6ffentliche Gut der Gemeinde abzutreten.

(2) Die Grundabtretung hat bis zur Mitte der Verkehrsflache, hochstens jedoch bis zu einer Breite
von 6 m unentgeltlich zu erfolgen; flr darlber hinausgehende Abtretungen ist von der Gemeinde eine
Entschéadigung zu leisten (Abs. 7).

(3) Die Abtretungsverpflichtung entsteht mit der BeschluRfassung des Gemeinderates Uber die
Errichtung oder Verbreiterung der 6ffentlichen Verkehrsflache und ist mit der Baubewilligung oder mit
gesondertem Bescheid auszusprechen.

(4) Die Grundflachen, zu deren Abtretung der Grundeigenttimer verpflichtet wurde, sind spétestens 6
Monate nach Fertigstellung der 6ffentlichen Verkehrsflache von der Gemeinde in das 6ffentliche Gut zu
Ubernehmen. Mit der Erklarung zum 6ffentlichen Gut erléschen die auf den abgetretenen Grundfléachen
allenfalls bestehenden dinglichen Rechte, wenn die Gemeinde bescheidmalig feststellt, dal’ das dingliche
Recht der Nutzung als Verkehrsflache entgegensteht oder mit der Ubertragung in das offentliche Gut
gegenstandslos wird. Die Kosten der Ubertragung in das 6ffentliche Gut hat die Gemeinde zu tragen.

(5) Fur bewilligungsgemaB auf den abzutretenden Grundflachen errichtete Bauten oder Leitungen
hat die Gemeinde dem Eigentiimer Entschadigung zu leisten (Abs. 7). Eine Entschédigung ist auch an
Dienstbarkeitsberechtigte zu leisten, wenn deren dingliche Rechte gemal? Abs. 4 erléschen, weil sie dem
offentlichen Verwendungszweck entgegenstehen.

(6) Wird das Baugrundstiick an mehr als einer Seite von vorgesehenen oder bestehenden éffentlichen
Verkehrsflachen begrenzt, ist fir die Halfte der entschadigungslos abzutretenden Grundflachen (Abs. 2)
von der Gemeinde eine Entschadigung zu leisten (Abs. 7).

(7) Grundlage fur die Ermittlung der zu leistenden Entschadigung ist der Verkehrswert der
abzutretenden Grundfl&che einschlieRlich darauf bestehender Bauten im Zeitpunkt der Erlassung des
Bescheides uber die Abtretungsverpflichtung. Bei Leitungen sind die fir die Verlegung erforderlichen
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Kosten zu ersetzen. Wenn die verbleibende Liegenschaft durch die Abtrennung der abgetretenen Flache
einen Wertverlust erleidet, ist auch dies bei der Festsetzung der Entschadigung zu berlicksichtigen. Dies
gilt auch fiir Bauten.

(8) Die Entschadigung hat der Burgermeister gleichzeitig mit der Abtretungsverpflichtung mit
Bescheid festzusetzen. Fir das Verfahren sind die Bestimmungen des §27 Abs.3 und 4 des
Burgenlandischen Raumplanungsgesetzes, LGBI. Nr. 18/1969 in der jeweils geltenden Fassung,
sinngemal anzuwenden. Die Entschadigung wird mit der grundbiicherlichen Durchfihrung der
Grundabtretung fallig.

(9) Wenn eine auf Grund der vorstehenden oder entsprechender friiherer Bestimmungen abgetretene
Grundflache spéter als Verkehrsflache entwidmet wird, ist sie dem vorherigen Eigentimer bzw. dessen
Rechtsnachfolger anzubieten; wenn dieser das Angebot annimmt und wenn fir die Abtretung eine
Entschadigung geleistet wurde, hat er eine den nunmehrigen Geldwertverhaltnissen angepafte
Rickzahlung zu leisten. Fur die geleistete Entschédigung sind keine Zinsen zu berechnen.

§9
Kostenbeitrége fur AufschlieBungsmafinahmen
(1) Die Gemeinde hat die notwendigen AufschlieBungsmalRnahmen (Herstellung, Wiederherstellung

oder Verbreiterung der Verkehrsflachen und StraBenbeleuchtung) inshesondere unter Beriicksichtigung
des zu erwartenden Verkehrs und der jeweiligen stralenbautechnischen Erkenntnisse zu treffen.

(2) Die Gemeinden werden ermé&chtigt, durch Verordnung des Gemeinderates von den Eigentiimern
der als Bauland gewidmeten Grundsticke (Abgabepflichtige) Beitrdge zur Deckung der Kosten fiir
nachstehende AufschlieBungsmalRnahmen zu erheben:

1. zur erstmaligen Herstellung der Verkehrsflache und der StraRenbeleuchtung,

2.zu einer Wiederherstellung der Verkehrsflache, Teilen der Verkehrsfliche oder der
Strallenbeleuchtung, soweit

a) diese friihestens 20 Jahre nach der letzten Herstellung oder Wiederherstellung erfolgt ist oder
b) flr die bisherige Herstellung noch keine Beitréage vorgeschrieben wurden, und
3. zu einer notwendigen Verbreiterung der Verkehrsflache.

(3) Die Hohe des Beitrages ergibt sich aus dem Produkt der Berechnungslange des Grundstiickes
(Abs. 4) und dem jeweiligen Einheitssatz (Abs. 5).

(4) Die Berechnungslénge ist die L&nge der der Verkehrsflache néchstgelegenen Grundstiicksgrenze.
Ergibt die Seitenldnge eines dem Baugrundstlick flachengleichen Quadrates jedoch eine geringere Lange,
ist diese der Berechnung zugrunde zu legen.

(5) Die Einheitssatze sind vom Gemeinderat durch Verordnung fur die unter Z 1 bis 4 genannten
Malnahmen getrennt festzusetzen. Diese durfen die in der jeweiligen Gemeinde anfallenden halben
Durchschnittskosten fur die erstmalige Herstellung eines Laufmeters

1. des Unterbaues einer 3 m breiten mittelschweren befestigten Fahrbahn einschliellich
Oberflachenentwasserung,

2. einer 3 m breiten StraBendecke,
3. eines 1,5 m breiten Gehsteiges und
4. einer Strallenbeleuchtung

nicht Gbersteigen.

(6) (Anm.: entfallen mit LGBI. Nr. 11/2013)

(7) Soweit der Abgabenschuldner oder einer seiner Rechtsvorganger auf Grund privatrechtlicher
Vereinbarungen mit der Gemeinde bereits Beitrdge zur Deckung einer in Abs. 5 genannten MalRnahme
erbracht hat, sind diese bei der VVorschreibung des Kostenbeitrages entsprechend zu beriicksichtigen.

(8) Wird eine offentliche Verkehrsflache nicht von der Gemeinde errichtet und hat die Gemeinde die
Kosten fiir die AufschlieBungsmaBnahme ganz oder teilweise getragen, so kann die Gemeinde Beitrage
zu den ihr erwachsenen Kosten nach Mallgabe der vorstehenden Absétze vorschreiben.

8§10
Rechtsnatur der Kostenbeitrage, Verfahren

(1) Die Kostenbeitrage gemal 8§ 9 sind ausschliefliche Gemeindeabgaben gemal § 6 Abs. 1 Z 5 des
Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBI. Nr. 45 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 201/1996,
die mit Bescheid vorzuschreiben sind. Ihre Ertrage flieRen der Gemeinde zu.
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(2) Der Abgabenanspruch entsteht, wenn die von der Gemeinde beschlossenen
AufschlieBungsmaBnahmen fertiggestellt sind. Das Recht, die Kostenbeitrage gemaR § 9 vorzuschreiben,
verjahrt binnen flinf Jahren.

(3) Bei einer Anderung der Berechnungslange des Grundstiickes besteht Anspruch auf eine
entsprechende Neubemessung des Kostenbeitrages. Wenn der Kostenbeitrag bereits geleistet wurde, ist
im Falle einer Uberzahlung diese ohne Zinsen riickzuerstatten.

I11. Abschnitt
Sonstige Beschrankungen des Eigentumsrechtes

§11
Duldung &ffentlicher Einrichtungen

(1) Jeder Grundeigentiimer hat ohne Anspruch auf Entschddigung zu dulden, daf an geeigneten
Stellen auf seinem Grundstiick oder an seinem Gebaude die 6ffentliche Straenbeleuchtung, Tafeln zur
Ortschafts- und Straenbezeichnung sowie zur Bezeichnung der Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen
aufgestellt oder angebracht werden, wenn auf éffentlichem Grund hieflr kein geeigneter Platz vorhanden
ist.

(2) Gebéude und Grundstucke durfen nicht in Anspruch genommen werden, wenn dadurch die
bestimmungsgemalie Beniitzung des Geb&udes oder Grundstiickes wesentlich erschwert wiirde.

(3) Der Eigentumer ist mindestens zwei Wochen vor der Inanspruchnahme seines Grundstlickes oder
Gebéudes schriftlich zu verstandigen.

(4) Ist die voribergehende Entfernung von Tafeln oder der Stralenbeleuchtung notwendig, hat der
Eigentumer dies der Baubehorde mindestens zwei Wochen vorher anzuzeigen. Handelt es sich dabei um
oOffentliche Einrichtungen, die nicht von der Baubehdrde angebracht wurden, hat die Baubehdrde jene
Stelle, die die 6ffentlichen Einrichtungen angebracht hat, unverziglich zu benachrichtigen.

(5) Der Eigentimer eines Gebdudes ist verpflichtet, auf seine Kosten die ihm von der Baubehorde
bekanntgegebenen Orientierungsnummern in der durch diese bestimmten Weise anzubringen; weiters ist
er verpflichtet, die Stiegenhduser und die Wohnungen im Sinne des § 3 des Bundesgesetzes (ber das
Gebdude- und Wohnungsregister (GWR-Gesetz), BGBI. 1 Nr.9/2004, in der Fassung BGBI.
Nr. 125/2009, zu numerieren und zu kennzeichnen.

§12
Zeitweise Benutzung fremden Grundes

(1) Der Eigentumer angrenzender Grundstlcke hat das Betreten und die voriibergehende Beniitzung
seiner Grundstiicke oder Geb&ude zur Herstellung der nach diesem Gesetz erforderlichen Pléne, zur
Durchfihrung von Bauvorhaben, zu Ausbesserungs- und Instandhaltungsarbeiten oder zur Beseitigung
von Baugebrechen nach vorhergehender rechtzeitiger Verstandigung zu dulden, wenn diese Arbeiten auf
andere Weise nicht oder nur unter unverhdltnisméRig hohen Kosten durchgefiihrt werden kénnen.

(2) Wird die Inanspruchnahme verweigert, hat die Baubehdrde iber Notwendigkeit und Umfang der
Benlitzung fremden Eigentums zu entscheiden.

(3) Konnen wegen eines Baugebrechens bei Gefahr im Verzug Menschen nur von benachbarten
Bauten oder Grundstiicken aus gerettet werden, haben die Eigentimer der benachbarten Grundstiicke
deren Betreten sowie die Vornahme notwendiger Veranderungen zu dulden.

(4) Nach Beendigung der Inanspruchnahme ist der frilhere Zustand herzustellen und der Schaden,
der trotz der Wiederherstellung des fruheren Zustandes nicht beseitigt werden konnte, von jenem zu
ersetzen, zu dessen Gunsten die Inanspruchnahme erfolgte. Der Blrgermeister hat die Entschadigung mit
Bescheid festzusetzen. Die Bestimmungen des 8§27 Abs.3 und 4 des Burgenldndischen
Raumplanungsgesetzes, LGBI. Nr. 18/1969 in der jeweils geltenden Fassung, finden sinngemaR
Anwendung.

§13
Pflege von Grundstiicken im Bauland

Grundstiicke im Bauland sind vom Eigentiimer oder Nutzungsberechtigten in einem gepflegten, das
Ortsbild nicht beeintréchtigenden und Personen oder Sachen nicht gefahrdenden Zustand zu halten.
Kommt der Eigentimer bzw. Nutzungsberechtigte dieser Verpflichtung trotz Anordnung binnen

www.ris.bka.gv.at Seite 8 von 18



R | S Landesrecht Burgenland

angemessener Frist nicht nach, so hat die Baubehdrde die entsprechenden MalRnahmen auf seine Kosten
durchfuhren zu lassen.

1V. Abschnitt
Bauverfahren

§14
Ausklinfte Gber maf3gebliche Bebauungsgrundlagen

(1) Der Bauwerber hat vor Planungsbeginn bei der Baubehtrde Auskinfte dber die
Bebauungsgrundlagen einzuholen.

(2) Die Baubehorde hat - auf Verlangen schriftlich - Auskiinfte insbesondere uber folgende
Bebauungsgrundlagen zu erteilen:
1. Flachenwidmung des Baugrundstiickes,
2. Inhalt des Bebauungsplanes/Teilbebauungsplanes bzw. der Bebauungsrichtlinien,
3. Bebauungsweise, Abstande, Baulinien, GeschoRanzahl, etc.
(3) Die Baubehtrde hat uber die ihr schriftlich bekanntgegebenen Grundstiicksteilungen oder

Grundstlickszusammenlegungen im Bauland auf Verlangen fir die Vorlage beim Grundbuchsgericht eine
Bestatigung darlber auszustellen, dal’ die betroffenen Grundstlicke zur Génze im Bauland liegen.

8§15
Arten von Bauvorhaben

Im Bauverfahren werden folgende Arten von Bauvorhaben unterschieden:
1. geringfligige Bauvorhaben (§ 16),

2. anzeigepflichtige Bauvorhaben (§ 17),

3. bewilligungspflichtige Bauvorhaben (§ 18).

8§16
Geringfligige Bauvorhaben

(1) MaBBnahmen zur Erhaltung, Instandsetzung oder Verbesserung von Bauten und Bauteilen sowie
sonstige Bauvorhaben, an denen keine baupolizeilichen Interessen (§ 3) bestehen, bedurfen keines
Bauverfahrens, sind aber der Baubehdrde vom Bauwerber spétestens 14 Tage vor Baubeginn schriftlich
mitzuteilen.

(2) Die Baubehorde hat in Zweifelsfallen schriftlich festzustellen, ob ein geringfligiges Bauvorhaben
vorliegt oder ein Bauverfahren durchzufihren ist. Diese Feststellung hat auf VVerlangen einer Partei (8 21)
in Bescheidform zu ergehen.

§17
Bauanzeige und Anzeigeverfahren

(1) Folgende Bauvorhaben sind, sofern sie nicht geringfiigig sind (8§ 16), der Baubehorde vor
Baubeginn nach MaRgabe der nachstehenden Absédtze anzuzeigen, wenn daftr nicht um Baubewilligung
(8 18) angesucht wird:

1. die Errichtung und Anderung von Wohngebéuden bis zu einer Wohnnutzflache von insgesamt
200 m2 und der dazugehdrenden Nebengebdude (z. B. Garagen, Gartenhduschen) sowie von
sonstigen Gebduden bis zu einer Nutzflache von insgesamt 200 mz,

2. die Errichtung und Anderung von anderen Bauwerken als Gebauden,
3. die Anderung des Verwendungszweckes von Gebiuden.

(2) Der Bauwerber hat bei der Baubehdrde eine von ihm unterfertigte schriftliche Bauanzeige zu
erstatten und gleichzeitig auf den Planen die unterfertigten Zustimmungserkldrungen (Angabe des
Namens und Datums der Unterfertigung) der Eigentlimer jener Grundstiicke, die von den Fronten des
Baues weniger als 15 m entfernt sind (§ 21 Abs. 1 Z 3), und die fiir die baupolizeiliche Beurteilung des
Bauvorhabens erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Dazu gehdren jedenfalls Baupléne (Lageplan
1:200 oder 1 : 500; Grundrisse, Ansichten und Querschnitte 1 : 100 oder 1 : 50) und Baubeschreibung in
jeweils dreifacher Ausfertigung, ein letztgultiger Grundbuchsauszug (nicht &lter als sechs Monate), ein
Verzeichnis der Eigentiimer jener Grundstiicke, die von den Fronten des Baues weniger als 15 m entfernt
sind, und ein Energieausweis. Die Baubehdrde kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen abverlangen
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oder einfache Zeichnungen oder Beschreibungen fiir ausreichend befinden. Die Zustimmung der
Miteigentiimer ist dann nicht erforderlich, wenn es sich um Zu- oder Umbauten innerhalb eines
Wohnungseigentumsobjekts im Sinne des 8§ 2 Abs. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes 2002, BGBI. |
Nr. 70, in der Fassung des Gesetzes BGBI. | Nr. 124/2006, handelt.

Ein Energieausweis ist in folgenden Féllen nicht erforderlich:

1. bei Gebduden, die nur frostfrei gehalten werden, dh. mit einer Raumtemperatur von nicht mehr
als + 5°, sowie nichtkonditionierte Gebaude,

2. bei provisorischen Geb&uden mit einer Nutzungsdauer bis einschlieRlich zwei Jahren,

3. bei Wohngebauden, die nach ihrer Art nur fir die Benutzung wahrend eines begrenzten
Zeitraumes je Kalenderjahr bestimmt sind und deren voraussichtlicher Energiebedarf wegen
dieser eingeschrankten Nutzungszeit unter einem Viertel des Energiebedarfs bei ganzjahriger
Benutzung liegt,

4. bei Geb&uden fur Industrieanlagen und Werkstétten sowie landwirtschaftlichen Nutzgebduden,
bei denen jeweils der berwiegende Anteil der Energie fiir die Raumheizung und Raumkiihlung
jeweils durch Abwarme abgedeckt wird, die unmittelbar im Gebaude entsteht,

5. bei Geb&uden, die fiir Gottesdienst und religidse Zwecke genutzt werden,

6. bei Gebauden sowie Aus-, Auf- und Zubauten mit einer konditionierten Netto-Grundflache von
weniger als 50 m?,

7. bei Umbauten im Inneren eines Gebéaudes,

8. Baudenkmdler und Geb&ude, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund ihres
besonderen architektonischen oder historischen Werts offiziell geschutzt sind, wenn die
Einhaltung der Anforderungen eine unannehmbare Veranderung ihrer Eigenart oder ihrer
&uleren Erscheinung bedeuten wirde.

Die Aussteller von Energieausweisen haben die Energieausweise gemdl den Bestimmungen des
Bundesgesetzes Uber das Gebédude- und Wohnungsregister (GWR-Gesetz), BGBI. I Nr. 9/2004, in der
Fassung BGBI. I Nr. 125/2009, in der Energieausweisdatenbank zu registrieren.

(3) Die Bauplane und Baubeschreibungen sind von einem befugten Planverfasser zu erstellen und
vom Bauwerber und vom Planverfasser zu unterfertigen. Letzterer bestatigt mit seiner Unterschrift auch,
dal’ durch das Bauvorhaben baupolizeiliche Interessen (8 3) nicht verletzt werden.

(4) Die Baubehorde hat innerhalb von sechs Wochen ab Einlangen der vollstandigen Bauanzeige fiir
das Bauvorhaben die Baufreigabe durch Anbringung des Freigabevermerkes (“Baufreigabe”,
Bezeichnung der Behorde, Aktenzahl, Ort, Datum und Unterschrift) auf den maRgeblichen
Einreichunterlagen auszusprechen, wenn

1. die Baupléne und Baubeschreibungen von einem Ziviltechniker oder befugten Planverfasser
erstellt und unterfertigt sind,

2. die Zustimmungserklarungen der Eigentlimer jener Grundstiicke, die von den Fronten des Baues
weniger als 15 m entfernt sind vorliegen und

3.die nach Art bzw. Verwendungszweck des Bauvorhabens gemdR 8§ 3 malgeblichen
baupolizeilichen Interessen offensichtlich nicht verletzt werden.

(5) Die Baubehorde hat dem Bauwerber zwei Ausfertigungen der mit dem Freigabevermerk
versehenen Einreichunterlagen nachweislich zuzustellen und die Eigentiimer jener Grundstiicke, die von
den Fronten des Baues weniger als 15 m entfernt sind von der Baufreigabe zu verstdndigen. Nach der
Zustellung darf mit dem Bauvorhaben begonnen werden. Die Baufreigabe gilt als Baubewilligung.

(6) Die Baubehorde hat den Bauwerber binnen sechs Wochen unter Angabe des Grundes
aufzufordern, um Baubewilligung (§ 18) anzusuchen, wenn

1. die Baufreigabe nicht erteilt werden kann (Abs. 4) oder mit Auflagen, Bedingungen oder
Befristungen zu verbinden wére oder

2. sonstige Griinde vorliegen, die die Durchfuhrung eines Baubewilligungsverfahrens erfordern.

§18
Baubewilligung und Bewilligungsverfahren

(1) Fur Bauvorhaben, die nicht geringfugig sind (§ 16 Abs. 1), ist vor Baubeginn - sofern keine
Bauanzeige gemaR § 17 erfolgt - bei der Baubehtrde nach MaRgabe der folgenden Absatze um
Baubewilligung anzusuchen. Der Baubewilligungspflicht unterliegen jedenfalls die Errichtung und
Anderung von Wohngebauden iiber 200 m2 Wohnnutzflache sowie aller anderen Gebéude tiber 200 m2
Nutzflache.
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(2) Der Bauwerber hat dem von ihm unterfertigten schriftlichen Ansuchen die fiir die baupolizeiliche
Beurteilung des Bauvorhabens erforderlichen Unterlagen anzuschliefen. Dazu gehoéren jedenfalls
Bauplane (Lageplan 1 : 200 oder 1 : 500; Grundrisse, Ansichten und Querschnitte 1 : 100 oder 1 : 50) und
Baubeschreibung in jeweils dreifacher Ausfertigung, ein letztgiltiger Grundbuchsauszug (nicht alter als
sechs Monate), ein Verzeichnis der Eigentimer jener Grundstiicke, die von den Fronten des Baues
weniger als 15 m entfernt sind, und ein Energieausweis. Die Baupléne und Baubeschreibungen sind von
einem befugten Planverfasser zu erstellen und vom Bauwerber und vom Planverfasser zu unterfertigen.
Die Baubehorde kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen abverlangen oder einfache Zeichnungen
oder Beschreibungen fiur ausreichend befinden. Die Zustimmung der Miteigentiimer ist dann nicht
erforderlich, wenn es sich um Zu- oder Umbauten innerhalb eines Wohnungseigentumsobjekts im Sinne
des §2 Abs. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes 2002, BGBI. I Nr. 70, in der Fassung des Gesetzes
BGBI. | Nr. 124/2006, handelt.

Ein Energieausweis ist in folgenden Féllen nicht erforderlich:

1. bei Gebduden, die nur frostfrei gehalten werden, dh. mit einer Raumtemperatur von nicht mehr
als + 5°, sowie nichtkonditionierte Gebdude,

2. bei provisorischen Geb&uden mit einer Nutzungsdauer bis einschlieBlich zwei Jahren,

3. bei Wohngebéduden, die nach ihrer Art nur fir die Benutzung wahrend eines begrenzten
Zeitraumes je Kalenderjahr bestimmt sind und deren voraussichtlicher Energiebedarf wegen
dieser eingeschrankten Nutzungszeit unter einem Viertel des Energiebedarfs bei ganzjahriger
Benutzung liegt,

4. bei Geb&uden flr Industrieanlagen und Werkstatten sowie landwirtschaftlichen Nutzgebauden,
bei denen jeweils der Uberwiegende Anteil der Energie fir die Raumheizung und Raumkiihlung
jeweils durch Abwéarme abgedeckt wird, die unmittelbar im Gebadude entsteht,

5. bei Gebauden, die fiir Gottesdienst und religiose Zwecke genutzt werden,

6. bei Gebduden sowie Aus-, Auf- und Zubauten mit einer konditionierten Netto-Grundflache von
weniger als 50 m?,

7. bei Umbauten im Inneren eines Gebaudes,

8. Baudenkmadler und Gebdude, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund ihres
besonderen architektonischen oder historischen Werts offiziell geschitzt sind, wenn die
Einhaltung der Anforderungen eine unannehmbare Verénderung ihrer Eigenart oder ihrer
&uReren Erscheinung bedeuten wiirde.

Die Aussteller von Energieausweisen haben die Energieausweise gemaR den Bestimmungen des
Bundesgesetzes Uber das Geb&ude- und Wohnungsregister (GWR-Gesetz), BGBI. | Nr. 9/2004, in der
Fassung BGBI. | Nr. 125/2009, in der Energieausweisdatenbank zu registrieren.

(3) Dem Ansuchen um Erteilung einer Baubewilligung fir ein Einkaufszentrum (§ 14 d
Burgenlandisches Raumplanungsgesetz) ist zusatzlich zu den Unterlagen nach Abs. 2 der rechtskraftige
Bewilligungsbescheid gemal § 14 d Burgenlandisches Raumplanungsgesetz, LGBI. Nr. 18/1969 in der
jeweils geltenden Fassung, anzuschlief3en.

(4) Das Ansuchen um Baubewilligung ist ohne Durchfiihrung einer Bauverhandlung abzuweisen,
wenn sich schon aus dem Ansuchen ergibt, daR das Vorhaben unzuldssig ist und die Grunde der
Unzulassigkeit sich nicht beheben lassen.

(5) Ist das Ansuchen nicht nach Abs.4 abzuweisen, hat die Baubehdrde eine miindliche
Bauverhandlung vorzunehmen. Zur Bauverhandlung sind die Parteien (§21) sowie die zur
baupolizeilichen Beurteilung des Bauvorhabens erforderlichen Sachverstandigen und Planverfasser zu
laden.

(6) Bedarf ein Bauvorhaben auch nach anderen Rechtsvorschriften einer Bewilligung, ist die
Bauverhandlung moglichst gleichzeitig mit den anderen Verhandlungen vorzunehmen.

(7) Die Bauverhandlung hat der durch die Baubehdrde bestimmte Verhandlungsleiter zu fihren. Im
Verlaufe der Bauverhandlung ist das Bauvorhaben einer baupolizeilichen Prufung zu unterziehen, die sich
insbesondere auf die Ubereinstimmung des Bauvorhabens mit den Vorschriften dieses Gesetzes und den
darauf beruhenden Verordnungen sowie die Beriicksichtigung der Rechte der Eigentimer jener
Grundstiicke, die von den Fronten des Baues weniger als 15 m entfernt sind (§ 21 Abs.1 Z3), zu
erstrecken hat.

(8) Ergeben sich im Zuge des Verfahrens Abanderungen an dem Bauvorhaben, die fiir sich allein
einer Baubewilligung bediirfen, ist dem Bauwerber die VVorlage von abgednderten Unterlagen aufzutragen
und eine Bauverhandlung durchzufihren.
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(9) Uber ein Ansuchen um Baubewilligung ist binnen drei Monaten mit schriftlichem Bescheid zu
entscheiden.

(10) Ergibt die Prufung des Bauvorhabens, dal die gemaR & 3 malgeblichen baupolizeilichen
Interessen nicht verletzt werden, hat die Baubehdrde die Baubewilligung - erforderlichenfalls unter
Auflagen, Bedingungen oder Befristungen - mit Bescheid zu erteilen.

(11) Der Baubewilligungsbescheid ist allen Parteien zuzustellen. Dem Bauwerber sind gleichzeitig
mit dem Bescheid zwei mit einem Bewilligungsvermerk (“Baubewilligung”, Bezeichnung der Behérde,
Aktenzahl, Ort, Datum und Unterschrift) versehene Ausfertigungen der Baupléne und Baubeschreibungen
zurickzustellen, wobei eine auf der Baustelle aufzulegen ist. Mit der Bauausfuhrung darf erst begonnen
werden, wenn die Baubewilligung in Rechtskraft erwachsen ist.

(12) Auf Verlangen der Bauwerberin oder des Bauwerbers ist von der Baubehdrde eine Bestatigung
dariiber auszustellen, ob das Bauvorhaben im Sinne der auf Grund des § 4 Abs. 2 erlassenen Verordnung
barrierefrei gestaltet ist.

§19
Erldschen der Baubewilligung

Die Baubewilligung erlischt, wenn

1. die Durchflihrung des Vorhabens nicht binnen zwei Jahren nach Rechtskraft der Baubewilligung
begonnen wurde oder

2. das Vorhaben nicht innerhalb von fiinf Jahren nach Beginn der Durchfiihrung fertiggestellt ist.
Eine Fristverlangerung kann in begriindeten Féllen gewéhrt werden. Wird gegen die Baubewilligung
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof erhoben, ist der Fristenlauf
bis zur Entscheidung darliber unterbrochen.

8§20
Abbruch von Gebauden

Der beabsichtigte Abbruch von Geb&uden ist, sofern dieser nicht im Zusammenhang mit der
Errichtung oder Anderung von Bauten steht, der Baubehérde unter Anschluf der erforderlichen
Unterlagen und der Zustimmungserklarungen der Eigentumer der unmittelbar angrenzenden Grundstiicke
schriftlich mitzuteilen. Wird der Abbruchwerber nicht binnen vier Wochen von der Baubehdrde wegen
baupolizeilicher Interessen aufgefordert, um Abbruchbewilligung anzusuchen, darf der Abbruch
vorgenommen werden. Fir das Abbruchbewilligungsverfahren ist § 18 sinngeméal anzuwenden.

8§21
Parteien

(1) Parteien im Bauverfahren sind

1. der Bauwerber,

2. der Grundeigentumer bzw. die Miteigentimer, wenn der Bauwerber nicht Alleineigentiimer ist,

3. die Eigentiimer jener Grundstiicke, die von den Fronten des Baues weniger als 15 m entfernt sind
(Nachbarn),

4. die Burgenléandische Landesumweltanwaltschaft im Sinne des § 3 des Gesetzes Uber die
Burgenlandische Landesumweltanwaltschaft, LGBI. Nr. 78/2002, in der jeweils geltenden
Fassung.

(2) Ein Nachbar kann gegen die Erteilung der Baubewilligung mit der Begriindung Einwendungen
erheben, dass er durch das Vorhaben in seinen Rechten verletzt wird.

(3) Ist das Recht, dessen Verletzung behauptet wird, im Privatrecht begriindet (privatrechtliche
Einwendung), so hat die Baubehorde einen gitlichen Ausgleich zu versuchen. Kommt eine Einigung
zustande, ist sie in der Verhandlungsschrift festzuhalten und im Bescheid darauf hinzuweisen; kommt
keine Einigung zustande, sind die streitenden Parteien hinsichtlich dieser Einwendung auf den
ordentlichen Rechtsweg zu verweisen. Dies ist unter Anflhrung der Einwendung in der
Verhandlungsschrift und im Bescheid ausdriicklich anzufuhren.

(4) Wird die Verletzung von Vorschriften dieses Gesetzes oder von sonstigen bau- und
raumplanungsrechtlichen Vorschriften (zB Bauverordnung, Flachenwidmungsplan, Bebauungsplan,
Bebauungsrichtlinien) behauptet, die nicht nur dem 6ffentlichen Interesse, sondern auch dem Interesse
des Nachbarn dienen (6ffentlichrechtliche Einwendung), hat die Baubehdrde hieriiber im Bescheid zu

www.ris.bka.gv.at Seite 12 von 18



R | S Landesrecht Burgenland

erkennen und gegebenenfalls die Baubewilligung zu versagen oder die Einwendung als unbegriindet
abzuweisen und die Baubewilligung zu erteilen.

(5) Andere Einwendungen sind als unzulassig zuriickzuweisen.

(6) Im Bauverfahren ubergangene Parteien kénnen ihre Rechte bis spétestens zwei Wochen nach
Baubeginn bei der Baubehdérde geltend machen.

§22
Dingliche Bescheidwirkung

(1) Bescheiden nach diesem Gesetz - ausgenommen jenen nach § 34 - kommt insoferne dingliche
Wirkung zu, als daraus erwachsende Rechte und Pflichten auf den Rechtsnachfolger im Grundeigentum
Ubergehen. Der Rechtsvorganger ist verpflichtet, dem Rechtsnachfolger alle erforderlichen Auskiinfte zu
erteilen und alle diesbezuglichen Unterlagen auszuhéndigen.

(2) Der Inhaber eines Baurechtes im Sinne des Baurechtsgesetzes, RGBI. Nr. 86/1912 in der Fassung
BGBI. Nr. 258/1990, tritt hinsichtlich der Rechte und Pflichten aus diesem Gesetz an die Stelle des
Eigentlimers.

§23
Widmungskonformitét von Altbauten

(1) Anderungen von Bauten, die vor der Festlegung der Flachenwidmung bereits bestanden haben,
gelten als nicht im Widerspruch zum Flachenwidmungsplan stehend, wenn sie dem bisherigen
Verwendungszweck entsprechen und keine wesentliche Ausweitung bringen oder die Anderung des
Verwendungszweckes im 6ffentlichen Interesse (Abs. 2) liegt.

(2) Als offentliche Interessen gelten insbesondere solche der Landesverteidigung, der offentlichen
Sicherheit, der Raumplanung, der Dorferneuerung, des Umweltschutzes, der Verkehrssicherheit oder der
Gesundheit.

(3) Militérische Sperrbunker gelten im Falle der Verwendungszweckanderung fur nichtmilitérische
Zwecke als nach diesem Gesetz genehmigt und nicht im Widerspruch zum Flachenwidmungsplan
stehend. Letzteres gilt auch fir deren Umbau, sofern dieser nicht zu Wohnzwecken erfolgt.

V. Abschnitt
Durchfiihrung des Bauvorhabens und Bauaufsicht

§24
Verantwortlichkeit des Bauwerbers

(1) Der Bauwerber hat mit der Ausfiihrung des bewilligten Bauvorhabens nach den gesetzlichen
Vorschriften befugte Personen heranzuziehen.

(2) Der Bauwerber hat den Zeitpunkt des Baubeginns der Behorde anzuzeigen und fir die
bewilligungsgemalie Ausfiihrung zu sorgen. Die Behorde hat dem Bauwerber eine Bauplakette mit einem
rotgelben Ring auf weillem Untergrund auszustellen, aus der die Zahl und das Datum der Baubewilligung
oder der Baufreigabe, sowie der Beginn der Bauarbeiten und gegebenenfalls der Baufiihrer hervorgeht.
Die Bauplakette ist gut sichtbar fiir die Zeit der Baufiihrung auf der Baustelle anzubringen.

(3) Der Bauwerber hat anlésslich der Bauarbeiten mit Ricksicht auf die widmungsgemalie
Verwendung der benachbarten Baugrundstlicke fur die Vermeidung von unndtigen und unzumutbaren
Belastigungen, insbesondere durch Larm- und Staubentwicklung, zu sorgen.

(4) Die Baubehorde hat zur Vermeidung von Gefahren und unzumutbaren Bel&stigungen geeignete
SchutzmaRnahmen (Aufstellung von Bauplanken, Anbringung von Schutzdachern und dgl.) anzuordnen.
Bei Gefahr im Verzug sind die erforderlichen SicherungsmalRnahmen auf Kosten des Bautrégers sofort zu
treffen.

§24a
Verantwortlichkeit des Baufiihrers

(1) Der Bauwerber hat zur Durchfiihrung von Neu-, Zu- oder Umbauten von Wohngeb&uden mit
mehr als 200 m? Wohnnutzflache sowie von Neu-, Zu- oder Umbauten von sonstigen Gebduden mit mehr
als 200 m2 Nutzflache einen hiezu gesetzlich berechtigten Baufiihrer heranzuziehen.
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(2) Der Baufiithrer hat die Ubernahme der Baufilhrung durch Unterfertigung der Pline und Bau-
beschreibungen zu bestétigen. Die Baubehérde hat dem Baufiihrer eine Bauplakette mit einem rotgelben
Ring auf weilem Untergrund auszustellen, aus der die Zahl und das Datum der Baubewilligung oder der
Baufreigabe, sowie der Beginn der Bauarbeiten und der Baufiihrer hervor geht. Die Bauplakette ist gut
sichtbar flr die Zeit der Bauflihrung auf der Baustelle anzubringen.

(3) Der Baufihrer ist fiur die fachtechnische, bewilligungsgeméafe und den Bauvorschriften
entsprechende Ausfilhrung der baulichen Anlage verantwortlich und hat anlasslich der Bauarbeiten mit
Rucksicht auf die widmungsgemaRe Verwendung der benachbarten Baugrundstiicke fiir die Vermeidung
von unnétigen und unzumutbaren Belastigungen, insbesondere durch Larm- und Staubentwicklung, zu
sorgen.

(4) Der Bauftihrer hat dafir zu sorgen, dass alle erforderlichen Berechnungen und statischen
Nachweise erstellt und zur allfalligen Uberpriifung durch die Behorde aufbewahrt werden.

(5) Tritt eine Anderung des Baufiihrers ein, so hat dies der Bauwerber unverziglich der Behorde
anzuzeigen. Bis zur Bestellung eines neuen Baufilhrers durch den Bauwerber ist die weitere
Bauausfiihrung einzustellen; allenfalls erforderliche Sicherungsvorkehrungen sind durch den bisherigen
Baufihrer zu treffen. Ein neuer Baufiihrer hat die Plane und Baubeschreibung ebenfalls zu unterfertigen
und es ist eine neue Bauplakette auszustellen.

§25
Baulberprifung durch Organe der Baubehdérde

(1) Die Baubehorde kann sich von der vorschrifts- und bewilligungsgemaBen Bauausflihrung
jederzeit durch Besichtigungen Uberzeugen. Besteht der begriindete Verdacht einer Ubertretung, hat die
Baubehdrde eine Baulberpriifung vorzunehmen.

(2) Den Organen der Baubehorde ist zur Vornahme der Uberpriifungen jederzeit der Zutritt zum Bau
zu gewahren. Auch sind auf Verlangen alle Auskinfte tber die Bauausfiihrung zu erteilen.

8§26
Mangelhafte und nichtgenehmigte Baufiihrung

(1) Werden bei einer Uberpriifung Mangel festgestellt, hat die Baubehorde deren Behebung
innerhalb angemessener Frist anzuordnen. Werden die Mangel innerhalb dieser Frist nicht behoben, hat
die Baubehorde die Herstellung des vorschriftsmaigen und konsensgeméRen Zustandes oder die
teilweise oder ganzliche Beseitigung des Baues zu verfiigen.

(2) Wird ein bewilligungspflichtiges oder anzeigepflichtiges Bauvorhaben ohne Baubewilligung
bzw. Baufreigabe ausgefiihrt oder im Zuge der Bauausfihrung vom Inhalt der Baubewilligung oder
Baufreigabe wesentlich abgegangen, hat die Baubehérde die Einstellung der Arbeiten schriftlich zu
verfligen und den Bautrdger, sofern dieser Uber das Objekt nicht mehr verfigungsberechtigt ist, den
Eigentimer aufzufordern, binnen vier Wochen um nachtrdgliche Baubewilligung anzusuchen bzw. die
Bauanzeige zu erstatten. Kommt der Bescheidadressat dieser Aufforderung innerhalb der Frist nicht nach
oder wird die Baubewilligung bzw. die Baufreigabe nicht erteilt, hat die Baubehdrde die Herstellung des
rechtmdaRigen Zustandes zu verfiigen.

(3) Ein Bescheid betreffend die Herstellung des gesetzméRigen Zustands wird trotz Anhangigkeit
eines Ansuchens um Erteilung einer nachtraglichen Baubewilligung vollstreckbar, wenn hinsichtlich des
verfahrensgegensténdlichen Objektes bereits zweimal nachtragliche Baubewilligungen beantragt und
verweigert wurden.

8§27
Fertigstellungsanzeige, Schlusstberprifung, Benttzungsfreigabe

(1) Der Bauwerber hat die Fertigstellung eines Bauwerkes oder eines Bauabschnittes mit zumindest
einer Wohnung oder Nutzungseinheit anzuzeigen.

(2) Bei Gebduden ist der Fertigstellungsanzeige ein Schlussiberpriifungsprotokoll einer
gewerberechtlich oder nach dem Ziviltechnikergesetz befugten Fachkraft, eines gerichtlich oder von der
Gemeinde beeideten Bausachverstdndigen oder eines Amtssachverstandigen, die an der Ausfiihrung des
Gebdudes nicht beteiligt gewesen sein darf, anzuschlieBen, in dem diese mit ihrer Unterschrift die
bewilligungsgeméRe Ausflihrung des gesamten Bauvorhabens oder des betreffenden Bauabschnittes
bestatigt. Weiters sind erforderlichenfalls ein Rauchfangbefund sowie ein Uberprifungsbefund eines
befugten Elektrotechnikers uber die vorschriftsmédBige Ausfihrung der Elektroinstallationen
anzuschlieRen.
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(3) Bei der Neuerrichtung eines Geb&udes oder bei Zubauten ist jeweils ab einer GréRe von 20 m?
der Fertigstellungsanzeige ein von einer hiezu berechtigten Person verfasster Plan tber die genaue Lage
des Gebdudes entsprechend der Vermessungsverordnung 2010, BGBI. 11 Nr. 115, in der Fassung BGBI. 11
Nr. 241/2010, vorzulegen, es sei denn, dass sich der Bautrager verpflichtet, die auf ihn entfallenden
anteiligen Kosten einer von der Gemeinde durchgefilhrten oder veranlassten Vermessung aller in einem
bestimmten Zeitraum neu errichteten Gebdude zu (bernehmen. Die Vermessungsdaten sind von der
Baubehdrde dem zustdndigen Vermessungsamt bekanntzugeben.

(4) Liegen Méngel oder wesentliche Abweichungen von der Baubewilligung oder Baufreigabe vor
(8 26), hat die die Schlusstberpriifung vornehmende Person die Baubehdrde zu verstandigen.

(5) Wird ein solches Schlusstberprifungsprotokoll nicht beigebracht, hat die Baubehdrde die
Schlussuberprifung durch eine gewerberechtlich oder nach dem Ziviltechnikergesetz befugte Fachkraft,
einen gerichtlich oder von der Gemeinde beeideten Bausachverstindigen oder einen
Amtssachversténdigen binnen drei Wochen zu veranlassen.

(6) Die Baubehdérde hat binnen drei Wochen nach Erhalt eines  positiven
Schlussuberprifungsprotokolles  schriftlich  die  Benitzungsfreigabe zu  erteilen.  Vor  der
Benitzungsfreigabe darf das Gebaude nicht benitzt werden.

§28
Baugebrechen

(1) Der Eigentimer von Bauten hat dafur zu sorgen, daR diese in einem der Baubewilligung
entsprechenden Zustand erhalten werden. Er hat Baugebrechen und Maéngel, durch welche die
baupolizeilichen Interessen (8 3) beeintréchtigt werden, beheben zu lassen.

(2) Kommt der Eigentimer eines Baues seiner Verpflichtung gemaB Abs. 1 nicht nach, hat die
Baubehdrde nach Durchfuhrung einer mindlichen Verhandlung, die mit einem Augenschein an Ort und
Stelle zu verbinden ist, unter Beiziehung der erforderlichen Sachverstandigen die Behebung des
Baugebrechens oder der Mangel binnen angemessener Frist zu verfiigen. Nach fruchtlosem Ablauf der
Frist hat die Baubehorde die erforderlichen Mainahmen auf Kosten des Verpflichteten zu veranlassen.

(3) Die Baubehtrde hat alle SicherungsmafRhahmen, die zum Schutz von Personen und Sachen
erforderlich sind, mit Bescheid anzuordnen.

(4) Die Baubehorde kann den Abbruch eines Baues mit Bescheid anordnen, wenn

1. mehr als die Hélfte eines Baues unbenitzbar geworden ist oder die Abtragung aus Griinden der
Sicherheit von Personen, der Gesundheit, der Hygiene oder der Feuerpolizei geboten ist, oder

2. der Eigentlimer nachweist, dafl die Behebung des Baugebrechens wirtschaftlich nicht zumutbar
ist.

(5) Bei Gefahr im Verzug hat die Baubehdrde die erforderlichen Sicherungsmalinahmen auf Gefahr
und Kosten des Eigentimers anzuordnen und sofort vollstrecken zu lassen. Jede nach den geltenden
Rechtsvorschriften befugte Person hat tiber Auftrag der Behdrde gegen angemessene Vergiitung und volle
Schadloshaltung Baugebrechen unverziglich zu beheben oder Sicherungsmanahmen vorzunehmen. Die
Bestimmungen des Abs. 2 finden keine Anwendung.

§29
Nachtragliche Vorschreibung von Auflagen

Ergibt sich nach bewilligungsgeméRer Fertigstellung eines Bauvorhabens, dafl durch dessen
bestimmungsgemalie Benlitzung eine Gefédhrdung von Personen oder eine das ortsubliche Ausmal
Ubersteigende Beeintrachtigung fur die Nachbarn eintritt, hat die Baubehérde nach Durchfiihrung einer
mindlichen Verhandlung an Ort und Stelle unter Beiziehung der erforderlichen Sachverstandigen dem
Eigentumer entsprechende Auflagen mit Bescheid vorzuschreiben, die geeignet sind, die Gefahrdung oder
Beeintrachtigung zu beseitigen. Soweit solche Auflagen nicht dem Schutz des Lebens, der Gesundheit
oder Sicherheit von Personen dienen, missen sie wirtschaftlich zumutbar sein.
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VI. Abschnitt
Baubehdrden und SchluBbestimmungen

8§30
Baubehdrden

(1) Baubehorde erster Instanz ist der Birgermeister; Baubehdrde zweiter Instanz ist der Gemeinderat
in den Fallen des §81 Abs.1 der Kundmachung uber die Wiederverlautbarung des Eisenstédter
Stadtrechts, LGBI. Nr. 56/2003, in der jeweils geltenden Fassung; sowie § 80 Abs. 1 der Kundmachung
Uber die Wiederverlautbarung des Ruster Stadtrechts, LGBI. Nr. 57/2003, in der jeweils geltenden
Fassung, ist Baubehdrde erster Instanz der Magistrat und Baubehdrde zweiter Instanz der Stadtsenat.

(2) (Anm.: entfallen mit LGBI. Nr. 79/2013)

(3) Handelt es sich um bundeseigene Gebdude, die 6ffentlichen Zwecken, wie der Unterbringung
von Behérden und Amtern des Bundes oder von offentlichen Anstalten - darunter auch Schulen und
Spitdlern - oder der kasernenmaRigen Unterbringung von Heeresangehdrigen oder sonstigen
Bundesbediensteten dienen, ist die Landesregierung Baubehorde.

(4) Die Bestimmung der Baulinie fallt auch in den Féllen des Abs. 3 in den Aufgabenbereich der
Gemeinde.

(5) Wenn sich Bauplatze, Bauvorhaben oder Bauten auf das Gebiet zweier oder mehrerer Gemeinden
erstrecken, hat die Bezirksverwaltungsbehérde, wenn sie sich auf das Gebiet zweier Bezirke erstrecken,
hat die Landesregierung die Zustandigkeit der Baubehdrde erster Instanz wahrzunehmen.

§31
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

Die Gemeinden haben ihre in diesem Gesetz geregelten Aufgaben mit Ausnahme des 8 8 Abs. 7 und
8 und des § 12 Abs. 4 im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen.

§32
Mitwirkung der Bundespolizei

Die Organe der Bundespolizei haben der Baubehdrde tber ihr Ersuchen zur Sicherung der Austibung
der Uberwachungsbefugnisse nach § 25 Abs. 2 und zur Durchsetzung von Sicherungsmanahmen nach
8 28 Abs. 5 im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten.

§33
Nichtigerklarung von Bescheiden

Bescheide, die gegen 8 17 Abs. 3, § 18 Abs. 3 oder 5 dieses Gesetzes oder gegen 8 20 Abs. 1, § 25,
8 25a oder § 26 Abs. 3 des Burgenlandischen Raumplanungsgesetzes, LGBI. Nr. 18/1969, in der jeweils
geltenden Fassung, verstof3en, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler.

Eine Nichtigerklarung ist nur zuléssig:

1. im Falle des § 20 Abs. 1 des Burgenlandischen Raumplanungsgesetzes, LGBI. Nr. 18/1969 in der
jeweils geltenden Fassung, innerhalb von zwei Jahren nach Rechtskraft der Baubewilligung,

2. in allen Gbrigen Fallen innerhalb von vier Wochen nach Baubeginn.

8§34
Strafen

(1) Eine Verwaltungsubertretung begeht, wer als Bauwerber, Eigentimer bzw. Nutzungsberechtigter
von Grundstiicken oder Bauten oder als Planverfasser, Bausachverstdndiger, Baufuihrer oder Aussteller
von Energieausweisen gegen dieses Gesetz verstoRt, den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen oder Entscheidungen zuwiderhandelt, von einer Baubewilligung abweicht oder diesen
rechtswidrigen Zustand aufrecht erhélt.

(2) Diese Ubertretungen werden mit Geldstrafe bis zu 22.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit
mit Arrest bis zu sechs Wochen bestraft, sofern die Tat nicht mit strafgerichtlicher Strafe bedroht ist.

(3) Hat der Tater vorsatzlich gehandelt oder ist er schon wiederholt wegen Ubertretungen dieses
Gesetzes bestraft worden, kann unter Berticksichtigung der VerhaltnisméRigkeit mit der Strafe
gleichzeitig der Verfall jener Baustoffe, Werkzeuge und Baueinrichtungen ausgesprochen werden, die
Gegenstand oder Mittel der Ubertretung waren.
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(4) Eine Verwaltungsubertretung nach den vorgehenden Bestimmungen liegt nicht vor, wenn die Tat
den Tatbestand einer in die Zustandigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet.

(5) Strafbehdrde ist die Bezirksverwaltungsbehdrde.
(6) Die Strafgelder flieRen der Gemeinde zu, in der die Ubertretung begangen wurde.

§35
Inkrafttreten und Ubergangsbestimmungen
(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. 2. 1998 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten folgende Rechtsvorschriften auler Kraft:

1. Burgenlandische Bauordnung, LGBI. Nr. 13/1970 in der Fassung LGBI. Nr. 11/1994
2. Reichsgaragenordnung, dRGBI. 1939 | S 219 in der Fassung RABI. 1944 | S 325

3. Reichsaufzugsordnung, RMinVBI. 1943, Nr. 12, S. 46.

(3) Fur die am 1. 2. 1998 anhangigen Verfahren betreffend Kostenbeitrage fir
AufschlieBungsmalinahmen ist § 113 Burgenléandische Bauordnung, LGBI. Nr. 13/1970 in der Fassung
des Gesetzes LGBI. Nr. 11/1994, weiterhin anzuwenden.

(4) Bauten im Griinland, fir die bis zum 31. 12. 1995 Bauansuchen eingebracht wurden, gelten als
nicht im Widerspruch zum Flachenwidmungsplan stehend, wenn sie mit den Zielen der ortlichen
Raumplanung vereinbar sind.

(5) Bis zur Erlassung eines Burgenléandischen Heizungsanlagengesetzes gelten die Bestimmungen
des 8§52 Abs. 1, 3, 4, 6, 7, 9 und 12 und des § 52 a der Burgenlandischen Bauordnung 1969, LGBI.
Nr. 13/1970 in der Fassung LGBI. Nr.11/1994, weiter. Bis zur Erlassung eines Burgenléndsichen
Heizungsanlagengesetzes ist fur diese Anlagen der IV., V. und VI. Abschnitt dieses Gesetzes
anzuwenden. Das Errichten von Heizungsanlagen oder Feuerstétten ist ein anzeigepflichtiges VVorhaben
gemaR § 17.

(6) Die Bestimmungen der Burgenlédndischen Baugesetz-Novelle 2008, LGBI. Nr. 53/2008, treten
am 1. Juli 2008 in Kraft und sind auf Verfahren, die im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits anhangig
sind, nicht anzuwenden. Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes kdnnen ab dem der Kundmachung
folgenden Tag erlassen werden. Sie dirfen jedoch frihestens mit dem Tag des Inkrafttreten dieses
Gesetzes in Kraft gesetzt werden.

(7) Auf die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Baugesetz-Novelle 2008, LGBI. Nr. 53/2008, in
den tibrigen Rechtsvorschriften verwendeten Begriffe ,,Bauten®, ,,Gebdude® und ,,Bauwerke* sowie deren
grammatikalische Formen ist weiterhin § 2 dieses Gesetzes in der Fassung vor dem Inkrafttreten der
Baugesetz-Novelle 2008, LGBI. Nr. 53/2008, anzuwenden.

(8) Die Bestimmungen der Burgenlédndischen Baugesetz-Novelle 2012, LGBI. Nr. 11/2013, treten
am 1. J&nner 2013 in Kraft und sind auf Verfahren, die im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits anhéngig
sind, nicht anzuwenden. Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes kdnnen ab dem der Kundmachung
folgenden Tag erlassen werden. Sie diirfen jedoch friihestens mit dem Tag des Inkrafttreten dieses
Gesetzes in Kraft gesetzt werden.

(9) § 21 Abs. 3, 8 30 Abs. 3,834 Abs. 1, 2, 4 und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 79/2013
treten mit 1. Janner 2014 in Kraft; gleichzeitig entfallen § 17 Abs. 5 dritter Satz und § 30 Abs. 2.

§ 36
Umsetzungs- und Informationsverfahrenshinweis

(1) Die Burgenlandische Baugesetz-Novelle 2008, LGBI. Nr. 53/2008 dient der Umsetzung der
Richtlinie 2002/91/EG uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden, ABI. Nr. L 001 vom 16. 12.
2002 S. 65, und wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EWG (ber ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, ABI. Nr. L 204 vom
21.07. 1998 S. 37, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABI. Nr. L 217 vom 05. 08. 1998 S. 18, und
der Richtlinie 2006/96/EG, ABI. Nr. L 363 vom 20. 12. 2006 S. 81, der Europdischen Kommission
notifiziert (Notifikationsnummer 2007/0538/A).

(2) Die Burgenldndische Baugesetz-Novelle 2012, LGBI. Nr. 11/2013, dient der Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU des Europdischen Rates und des Rates vom 19. Mai 2010 uber die
Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden (Neufassung), ABI. Nr. L 153 vom 18.06.2010 und wurde unter
Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EWG uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet
der Normen und technischen Vorschriften, ABI. Nr. L 204 vom 21.07.1998 S. 37, in der Fassung der
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Richtlinie 98/48/EG, ABI. Nr.L 217 vom 05.08.1998 S. 18, und der Richtlinie 2006/96/EG, ABI.
Nr. L 363 vom 20.12.2006 S. 81, der Europdischen Kommission notifiziert (Notifikationsnummer
2012/490/A).

Artikel 11
(LGBI. Nr. 13/2006)

(1) 84 Abs.2, 3 und 4 sowie 8§18 Abs. 12 sind auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits
anhéngige Verfahren nicht anzuwenden.

(2) 8 2 Abs. 2 und 8§ 9 in der Fassung dieses Gesetzes sind auch auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
bereits anhangige Verfahren anzuwenden.

(3) Diese Rechtsvorschrift wurde einem Informationsverfahren im Sinne der Richtlinie 98/34/EG
Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, ABI.
Nr. L 204 vom 21.Juli 1998, S 37, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABI. Nr.L 217 vom
5. August 1998, S 18, unterzogen (Notifikationsnummer 2005/263/A).

Artikel 11
(LGBI. Nr. 11/2013)

Diese Rechtsvorschrift wurde einem Informationsverfahren im Sinne der Richtlinie 98/34/EG (ber
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, ABI. Nr. L 204
vom 21.07.1998, S. 37, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABI. Nr. L 217 vom 05.08.1998 S. 18,
unterzogen (Notifikationsnummer 2012/490/A).
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